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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Attgemeinverfügung zur Einschrlinkung von Vdrhoten
nach § 22 Absatz 4 des Landesj.gdgesetzes

Bekanntmachung vom 15. Juni 2020

IJVKIII B 15

Telefon: 9025- 1341 oder 9025-0, intern 925.1341

t - Zur Erlegung von Schwazwild werden gemäß § 22 Ab§aZ 4 de3 Landesjagdge
seEss (LJagdG Bln) in der Fassung der Bekannlmachung vom 25. September 2006
(GVBI, S. 1006), das zulezt dutch Arlikel 31 des Gesatzes vom 2. Februär 2018
(GVBI. S. 160) geändert worden ist, folgende Ausnahmen von den Verboten des § 19
Absatz 1 Nümmer 1, 2 b) und 5 a) des Bundesjagdg$eE€s (BJG) in der Fässung
der Bekenntmachung vom 29. SEptembe|I 976 (BGBI. I S. 2849). das zuletzt durch
Artikel 2 des GeseEes vom 14. November 2018 (BGBI. I S. 1850) geändert woden
ist, fiJr alle Jagdbezirke, fitriagdbezirksfreie Flächen und befiedete Bezirke zuge-
lasseft:

- Bejagurg von Frischlingen bis 15 Kilogramm mit Schrot

- Bejagu.g von Frischlingen bis 15 Kilogramm mit der sog€nannten Klainen
Kugel

- Verwendung von künstic+len Lichtquellen

* Verwendung von Nachkielgeräten (NachtsichvorsäEe und Nachtsichtauf-
säEe fllr Zielhilßmittel iaefernrohrel), die einen B:ldwandler oder eine elekt-
ronisc*rg Verstä*ung bositzen

2 - Nebonbgetimmungen

2. 1 - Diese Allgemeinverfügung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wlderruß
erlassen.

2.2- Die Verwendung von §chrot und Btichsenpatronen eines kleineren Kalibers
ab in § 19 AbsaE 2b) BJG genannt, ist rur für die Bejagung von Frischlingen bis
15 Kilogramm zugelassen. Die Büchsenpatronen müssBn mirdesten§ 0ber ean Kali-
ber von 5,6 mm verfligen und ei'le Autrefbnergie auf 100 m (E 100) von mindestens
450 Joule haben.

2.3 - Nach Abschnitt 1 Nummer 1 .2.4. I der Anlage 2 d€s Waffengesetzes (\rvatrG)
vom 11. Oktober 2002 (BGBI. I S. 3970), das durch das Gesetz vom 17. Februar
2020 (Bctsl. I §. 166) geändert worden ist, gelten als veöotene l /affen auch die
für Schusswaffen bestimmton Vonichtungen, die das Zi6l beleuchten (zum Beispiel
Zielschein\r,/eder) oder markieren (zum Beispiel Laser oder Zielpunktprojektoren). Sie
dlirbn daher au€fi im Rahmen dieser Ausnahmeregelung nicht verwendet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Veöindung dgr handelsüblicher beziehungs-
weise allgemein gebräuchlichen Taschenlampen oder (Han*)ScheirMarfer mit der
Schusswaffe (ob mit speziellen Vonichlungen oder im Eigenbau) verboten und gege-
benenfalls nach § 52 Absatz 3 Nummer 1 t briG mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe
sowie Wrlust der jagd- und wafbnr€ch{ichen Erlaubnisse bedroht ist Auch handels-
üblishe Gebrauchsgegenständeffaschenlampen fallen unter die Verbotsnorm, sobald
sie mit der Schusswaffe verbunden sind. Nach Abschnift 1 Nummer 1.2.4.2 der
Anlag€ 2 des v\AfG gelten als verbotene Waffgn zudem auch die ftir Sohusswaffen
bestimmten Nachtsichtgeräte und Nachtrielgsräte mit Montagevofüchtung lür
Schusswaftn sowie NaohtsichtuorsäEe und Nachtsichtaußätze für Zielhilhmittel
(zum Beispial äslfsmmhre), sofern die Gegenstände einen Bildwandler oder eine
elektronische Verstäftung besiEen,
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lnhaber und lnhaberinnen eines gültigen Jagdscheins im Sinne vqn § lSAbsaE 2
Sats 1 des Bundesjagdgesetzes dilrbn abweichend hiervon nach § 40 Absats 3
Satr 4 Wafno Er iagdliche Zwecke Umgang mit Nachtsichtvorsäken und Naoht-
sicht€ußäEeo nach Abschnitt 1 Nummel 1 .2.4.2 &r Anlage 2 dos WaIfG haben.

2.4 - §iese Allgemeinverflgung gilt auch filr dis beschränkte JagdausÜbung auf
' jagdbezirksfreien Ftächen und in beftiedeten Bezi*en, soturn die nach § 5 AbsaE 3
LJagdG Bln festgelegEn rechtiic*len VorausseEungen vorliegen.

3 - Bekanntmaohung und lnkrafü.eten

Diese Allgemeinve iigung wild hiermit gemäß § 1 Absatz 'l des GeseEes über das
Vedahrea der Berliner VeMältung in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Salz 4 des Ver-
,rvaltungsverfahrensgeseEes öffentlich bekannt gemacht

Dle Veröffentichung dieserAllgemeinverlügung arfolgt im Ambblatt für Berlin. Sie
wird am Tag nach Bekanfltmachung im Amtsblatt f{ir Berlin wi*sam.

Die Allgemeinwrfügung und die Begründung könoen bei der Senatsvorwaltung lilr
Umwelt, Ve*ehr und Klimaschutz, Jagdbehörde, Am Köilnischen Park 3, 10179
Bedin, eingesehen werden.

4 - A ußerkrafttrBten

Dis Allgemeinverfligung zur beftisteten Einschränkung von Verboten nach § 22 Ab-
saE 4 des Landesjagdgesetses vom 27. Februar 2018, Yeröffenuicht 9. März 2018 im
Amtsblatt for Berlin Nummer'10 (ABl. S. 1282) wird aufgehoben.

5 - Begründung

Das Vorkommen der Afrikanischen Schwginepest (ASP) in den osteumpäischen
Ländem, insbesondere im grenznahen Bereich in Polerl bedeutet auch für Berlin eine
ständige Gefahr der Einschleppung und Infizierung det Wldschweinbestände. Um
dre Möglichkeit der Ubertragung derAftikanischefl Schweinepest (ASP) zu reduzie-
ren beziehungsweise böi Auftreteri der Ssuche die Ansteckung zwi§chen den Tieren
zu minimieren; ist es geboten, iagdrechtliche Möglichkeiten zu nuEen, die dem mög'
lichen Eintreg der ASP ertgegentJvirken.

Auch wenn es vorsrst nicht zu einem Ausbruch derASP in Berlin kommen sollt6,
bleibt jedoch die Gelahr {ür die näch§ten Jahr€ bestehen, §o dass eine Beiislung
diesbr Ausnahmeregelung nicht zielfuhrend wäre.

DieAusnahmen dienen insbesondere der Erweiterufig jagdlicher MÖglicfikeiten, um
die Reduzieruno dor Schwarzwildbeslände zu brcieren,

Durch die Verwendung von Scirct auf die kuze Distanz von cq. 20 bis 25 m oder

.der sogenannten Kleinen Kugelwird auf Gtund der wesentlich getingen Energie€b-
gabe däs Hinterland nichl ln dem Maße gefährdel wie e§ bei einem Btlch§enschus§
äor Fall ist. Durch die VeMendung von Schrot kanh auf Grund der EMeiterung der

iagdlichen Mögtichkeiten ein erhöhter Frischlingssb§chuss eneicht werden. Eine tier-
schuEgercchte Tötung des Schwazwilde§ bis zu 15 tülogramm ist auch beiAbgabe
von Schrotschüssen oder kleinerem Kaliber auf kurze Dislanz gewährleistet.

Durch die Möglichkeit des Einsatses künstlicher Lichtquellen ist im Einzelfallein
sicheres Ansprecien des \/vildes mÖglicfi und somit ein ethÖhterAbschu§s von
Schwaravild möglich und zu erwarten. Die waffenrech{icien Vorschriften sind jedoch
zu beachten. Dies gilt auch tilr die in Abschnitt 1 Nummer 1.2.4 2 derAnlage 2 des
l hfrG bezeichneten Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte so'flie NachtsichtvorsäEe
und NachtsicfitaußäEe fiir Zielhilßmittel.

ln diesem Zusammonhang wird iedoch auf die Ausnahmeregelung näch § 40 Ab.
sats 3 Sats 4 bis 6 des \raffongeseEes (WbffG), hingewiesen. Danach dlJrfen lnha-
ber und lnhaberinnen eines gülf€en Jagd§cheins im Sinne von § 15AbsaE 2 SaE 1

des Bundesiagdges€aes ,üriagdlicfie Zwecke Umgang mit Nacht§ichtvorsäEen und
NachtsichtaübäE€n nach Anlage 2 Abschnilt 1 Nummer 1.2.4.2 de§ WaffG haben.
Eine wafEnrechüidre Ausnahmeganshmigung hierfür ist daher in di€sen Fällen nicht
erforderlrch.

Die Notwendigkeit der Anwendung dieser AllgemeinverfÜgung auf die beschIänKe
Jagdausübuna aufiagdbezirksfreie Flächer und in befriedeten Bezirken ist im Hin-
blick aufeine sicherd Schussabgabe in diesen BBreicien gebot€n.

Zur Eüöhung des Schwarzwildab§chusses ist e§ daher gerechtfeni$, Ausnahmen
von den Veöoten der Abgabe eines Schrotschusses oder der Nuäung der sgge-
nannten Kleinen Kug€l ala auch von d€m Veöot der Verwendung kilnstlicher Licht-
quellen zu erteilen.

ABI. Nr. 27 / 26. Juni 2o2O fil 3425

irffi



Veröffentlichungen

6 - Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dies€n Bescheid ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht statthaft. Sie ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides beim Verualtungsgericht
BaJin, l{irche{raßa 7, {0687 Badin, echriflliah ador rur Niadoreqhtifl do! UrkuädE-
bgamten gder als elektronisohes Ookument nach Meßgabe der Verordnung ober
die technischen Rahmenb€dingunoen des elektronischen Rechtsverkehrs und itber
das besondere elektronisch€ Behörd€npostfach vom 24. Novembe. 2017 (Elektrcni
schei-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW, BGBI. I S. 3E03) versehen mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur oder signiert über einen sicheren Übermitüungsweg
bei der elektronischen Poststelle des Gerichts einzureichen; der Klageschrift soll
eine Abschrift beigeftlgt werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher oder elektronischer
Einlegung der Klage die Klagefrist nur dann gewahrt ist, wenn die Klage innerhalb
dieser Frist bei dem Verwaltungsgerichi eingegang€n ist
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